
Republik erläßt hierzu einheitliche ge
setzliche Grundbestimmungen. Die Repu
blik kann selbst öffentliche Schuleinrich
tungen schaffen.
Für die Ausbildung der Lehrer erläßt die 
Republik einheitliche Bestimmungen. Die 
Ausbildung erfolgt an Universitäten oder 
an ihnen gleichgestellten Hochschulen.

Artikel 37
Die Schule erzieht die Jugend im Geiste 
der Verfassung zu selbständig denken
den, verantwortungsbewußt handelnden 
Menschen, die fähig und bereit sind, sich 
in das Leben der Gemeinschaft einzuord
nen.
Als Mittlerin der Kultur hat die Schule 
die Aufgabe, die Jugend im Geiste des 
friedlichen und freundschaftlichen Zu
sammenlebens der Völker und einer ech
ten Demokratie zu wahrer Humanität 
zu erziehen.
Die Eltern wirken bei der Schulerziehung 
ihrer Kinder durch Elternbeiräte mit.

Artikel 38
Allgemeine Schulpflicht besteht bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr. Nach Beendi
gung der für alle Kinder obligatorischen 
Grundschule erfolgt die Weiterbildung in 
der Berufsschule oder Fachschule, in der 
Oberschule und anderen öffentlichen Bil
dungseinrichtungen. Der Besuch der Be
rufsschule ist Pflicht aller Jugendlichen 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahre, 
wenn sie keine andere Schule besuchen. 
Privatschulen als Ersatz für öffentliche 
Schulen sind unzulässig.
Die Berufs- und Fachschulen dienen der 
allgemeinen und beruflichen Weiterbil
dung.

Die Oberschule bereitet für die Hoch
schule vor. Der Weg zur Hochschule führt 
jedoch nicht nur über die Oberschule, 
sondern auch über andere öffentliche Bil
dungsanstalten, die zu diesem Zweck 
auszubauen oder zu schaffen sind.
Allen Bürgern ist durch Vorstudienan
stalten der Besuch der Hochschule zu er
möglichen.
Den Angehörigen aller Schichten des Vol
kes wird die Möglichkeit gegeben, 
ohne Unterbrechung ihrer Berufstätigkeit 
Kenntnisse in Volkshochschulen zu er
werben.

Artikel 39
Jedem Kind muß die Möglichkeit zur all
seitigen Entfaltung seiner körperlichen, 
geistigen und sittlichen Kräfte gegeben 
werden. Der Bildungsgang der Jugend 
darf nicht abhängig sein von der sozialen 
and wirtschaftlichen Lage des Elternhau
ses. Vielmehr ist Kindern, die durch so
ziale Verhältnisse benachteiligt sind, be
sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
Der Besuch der Fachschule, der Oberschule 
und der Hochschule ist Begabten aus allen 
Schichten des Volkes zu ermöglichen.
Es besteht Schulgeldfreiheit. Die Lernmit
tel an den Pflichtschulen sind unentgelt
lich. Der Besuch der Fachschule, Ober
schule und Hochschule wird im Bedarfs
fälle durch Unterhaltsbeihilfen und an
dere Maßnahmen gefördert.

Artikel 40
Der Religionsunterricht ist Angelegen
heit der Religionsgemeinschaften. Die 
Ausübung des Rechtes wird gewähr
leistet.

V. Religion und Religionsgemeinschaften

Artikel 41
Jeder Bürger genießt volle Glaubens- und 
Gewissensfreiheit. Die imgestörte Religi
onsausübung steht unter dem Schutz der 
Republik.
Einrichtungen von Religionsgemeinschaf
ten, religiöse Handlungen und der Reli

gionsunterricht dürfen nicht für verfas
sungswidrige oder parteipolitische Zwek- 
ke mißbraucht werden. Jedoch bleibt das 
Recht der Religionsgemeinschaften, zu 
den Lebensfragen des Volkes von ihrem 
Standpunkt aus Stellung zu nehmen, un
bestritten.
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